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Wenn auch Sie sich als Stifter für die „Landkreis-Stiftung

Fürth” engagieren möchten, wenden Sie sich bitte an

das Landratsamt Fürth in Zirndorf oder an die Stiftungs-

experten der Sparkasse Fürth, die ausführliches Informa-

tionsmaterial für Sie bereit halten.

Selbstverständlich nimmt die „Landkreis-Stiftung Fürth”

auch gerne Spenden in jeder Höhe in das Grundstockver-

mögen entgegen.

Spendenkonto: Stiftergemeinschaft

Konto-Nr.: 9 953 563

Bankleitzahl: 762 500 00  (Spk. Fürth)

Verwendungszweck: Landkreis-Stiftung Fürth

Kontaktmöglichkeiten:

Landratsamt Fürth Telefon (09 11) 97 73 10 - 01

in Zirndorf oder - 02

Sparkasse Fürth Telefon (09 11) 78 78 - 0

Ihre Heimat braucht Ihre
großzügige Unterstützung

� Ich kann dauerhaft im Landkreis Fürth Projekte 
zur Förderung von Jugend und Familie unterstüt-
zen. Die zu fördernde Einrichtung kann ich indivi-
duell bestimmen.

� Mit einer Stiftung kann ich ein persönliches An-
denken an meine Ahnen, meinen Lebenspartner
oder mich selbst schaffen.

� Ich kann etwas von dem weitergeben, was ich
selbst im Leben erhalten habe und übernehme
gesellschaftliche Verantwortung.

� Eine Stiftung gilt ewig; viele Stiftungen, auch in
der Region Fürth, haben Jahrhunderte überdau-
ert und wirken noch immer segensreich.

� Stiften kann ich entweder anonym oder mit
öffentlichem Bekenntnis.

� Die Zuwendungen an die Stiftung können steu-
erlich geltend gemacht werden.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Gute Gründe, die Landkreis-
Stiftung Fürth zu unterstützen

Ihre Stiftung in der
Landkreis-Stiftung Fürth:
Engagiert. Erfolgreich. Ewig.
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Stifter und Spender können die aus den Erträgen Ihrer Zuwendung zu fördernde Einrichtung individuell bestimmen.

Die Landkreis-Stiftung Fürth wurde im Rahmen

der „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth“

errichtet und ist eine sogenannte nichtselbst-

ständige Stiftung, auch Treuhandstiftung ge-

nannt. Sie ist – einfach gesagt – ein Zusammen-

schluss vieler Stifter unter einem Dach. 

Über die Verwendung der Erträge aus dem Stif-

tungskapital entscheidet der Stiftungsrat zum
Wohle der Bevölkerung des Landkreises Fürth.

Selbstverständlich kann der Stifter die Stiftung

auch persönlich repräsentieren – z. B. bei der

Überreichung eines Schecks an die geförderte Ein-

richtung oder durch Mitwirkung im Stiftungsrat.

Das Stiftungskapital wird gemeinsam verwaltet

und angelegt. Die Verwaltung der Stiftungen

wird von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG
zentral übernommen, die in der Stiftungsverwal-

tung über langjährige Erfahrung verfügt.

In der Heimat wirken

wirkt!

Spenden und StiftenSpenden hilft kurzfristig –
stiften hilft dauerhaft

Spenden werden unmittelbar für die Zweck-

verwirklichung der Stiftung verwendet.

Ihre (Zu-)Stiftung in der Landkreis-Stif-

tung Fürth der Stiftergemeinschaft der

Sparkasse Fürth trägt Ihren Namen. Sie

bestimmen welcher Zweck aus den antei-

ligen Erträgen Ihres Stiftungsvermögens

verfolgt werden soll. Die empfohlene Min-

destzuwendung beträgt Euro 25.000,--.

Ihre (Zu-)Stiftung in der Landkreis-Stif-

tung Fürth der Stiftergemeinschaft der

Sparkasse Fürth wird per Testament oder

Erbvertrag Erbin oder Vermächtnisneh-

merin. Auch hierbei können Sie individu-

ell festlegen welcher Zweck aus den Erträ-

gen Ihres Stiftungsvermögens verfolgt

werden soll. Ein Stiftungsrat aus derzeit

sechs Mitgliedern wacht dauerhaft dar-

über, dass die Erträge Ihrem letzten Wil-

len entsprechend verwendet werden.

(Zu-)Stiftung geerbten Vermögens durch

die Erben.

Steuerliche Vorteile

Bis zu 20 %  des Gesamtbetrages der Einkünfte

sind als Sonderausgaben jährlich abzugsfähig. 

Der oben beschriebene Sonderausgabenabzug

steht Ihnen auch bei (Zu-)Stiftungen offen.

Zusätzlich können Sie als Stifter/Stifterin weitere

Beträge in Höhe von 1 Mio. Euro (bei gemein-

sam veranlagten Ehegatten 2 Mio. Euro) im Rah-

men des Sonderausgabenabzugs geltend ma-

chen. Dieser Betrag kann steuerlich auf bis zu 10

Jahre verteilt werden.

Die Zuwendung an die Stiftung ist vollständig

von der Erbschaftsteuer befreit.

Die Einbringung der Vermögensgegenstände in-

nerhalb von 24 Monaten nach dem Todesfall

führt zum rückwirkenden Erlöschen der angefal-

lenen Erbschaftsteuer.

Zuwendungs-
möglichkeiten

Spenden

(Zu-)Stiftungen 
zu Lebzeiten

Erbeinsetzung/
Vermächtnis

(Zu-)Stiftung 
durch Erben

Förderschwerpunkte der Landkreis-
Stiftung Fürth sind gemeinnützige
Projekte im Bereich Jugend und
Familie im Landkreis Fürth.
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